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Einleitung

„Verträgen halte Treu’! Was du bist, bist du nur durch Verträge.“ – Richard Wagner, Das
Rheingold

Der Vertrag als eine Form des Rechtsgeschäfts gibt den Rechtssubjekten die
Möglichkeit, ihre Verhältnisse untereinander verbindlich zu regeln. Dies wird
innerhalb der europäischen Rechtsordnungen durch die Vertragsfreiheit er-
möglicht, welche wiederum eine Ausprägung der Privatautonomie darstellt1.
Die Privatautonomie als „Grundsatz der Selbstbestimmung des einzelnen
Rechtssubjekts“2 ermöglicht den natürlichen und juristischen Personen also
die Verwirklichung ihres Willens. Dies kann jedoch nicht nur durch eine
bloße subjektive Willensentscheidung geschehen, sondern bedarf zusätzlich
eines objektiven Tatbestands. Erst in Verbindung mit einer objektiv erkenn-
baren Erklärungshandlung kann der subjektive Wille einer Partei in Form
einer Willenserklärung verwirklicht werden. Stimmen zwei Willenserklärun-
gen im Hinblick auf das subjektiv Gewollte und objektiv Erklärte überein,
besteht der Regelfall eines wirksamen Vertragsschlusses.

Die Gegenstücke zum Grundsatz der Privatautonomie stellen der Vertrau-
ensschutz und die Rechtssicherheit dar. Eine Partei muss sich im Falle einer
empfangsbedürftigen Willenserklärung auf das objektiv Erklärte ihres Ge-
genübers verlassen können. Schließlich besteht keine Möglichkeit, den tat-
sächlichen, rein subjektiven Gedanken des Erklärenden zu erkennen. Um den
Inhalt und Sinn einer Willenserklärung zu ermitteln, bedienen sich die ver-
schiedenen Rechtsordnungen des Mittels der Auslegung3. Im eben genannten
Regelfall eines wirksamen Vertragsschlusses bestehen hinsichtlich der Aus-
legung der betreffenden Willenserklärungen wohl kaum Probleme. Wesent-
lich komplizierter gestalten sich hingegen Fälle, in denen die eine Partei eine
Erklärung anders verstanden hat, als sie vom Erklärenden gemeint war.

Dabei stellt sich beinahe zwangsläufig die Frage, worauf mehr Rücksicht
genommen werden muss: Auf den subjektiven Willen des Erklärenden oder
auf den Vertrauensschutz des Erklärungsempfängers bzw. des Rechtsver-
kehrs, der auf ein objektives Auslegungsergebnis fußt. Es stehen sich somit in

1 Soergel/Wolf, Vor § 145 BGB, Rn. 3, 19; Soergel/Hefermehl, Vor § 116 BGB, Rn. 4,
9; Fricke, S. 15.

2 Soergel/Hefermehl, Vor § 116 BGB, Rn. 4.
3 Soergel/Wolf, § 157 BGB, Rn. 1.
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abstrakter Betrachtung die Begriffe der Subjektivität und Objektivität gegen-
über4. Die Rechtssysteme gewichten die beiden Pole dabei teilweise sehr
unterschiedlich und kommen dementsprechend häufig auch zu stark divergie-
renden Auslegungsergebnissen. Diese entstehen jedoch nicht nur durch die
unterschiedliche Gewichtung von Privatautonomie und Rechtssicherheit,
sondern vor allem auch durch die sich daraus ergebenden Unterschiede in der
praktischen Handhabung der Auslegung. Als Beispiel sei an dieser Stelle nur
die unterschiedliche Berücksichtigung von Begleitumständen, wie vorvertrag-
liche Verhandlungen oder zwischen den Vertragsparteien entstandene Ge-
bräuche genannt.

Die Frage, inwieweit der subjektive Wille einer Partei berücksichtigt wer-
den darf und muss und wo die Grenze der Privatautonomie zur Rechtssicher-
heit verläuft, wird aber nicht nur im Hinblick auf die Auslegung aufgeworfen.
Vielmehr gibt es im Vertragsrecht zahlreiche Sachverhalte, in deren Rahmen
eine erneute Abwägung und Bewertung der Problematik geboten scheint.
Ausnahmen vom Regelfall des Vertragsschlusses, bei dem sich zwei Willens-
erklärungen subjektiv wie objektiv decken, bilden z.B. Fälle, in denen eine
Partei einem Irrtum unterliegt oder bei denen die Willenserklärungen der
Vertragsparteien subjektiv wie objektiv keinerlei Übereinstimmung zeigen.
Die Grundlage für die Bewertung dieser Fälle bildet stets die Auslegung,
muss doch erst Sinn und Inhalt einer Erklärung festgestellt werden. Aller-
dings erfordern die eben genannten Sachverhalte eine differenziertere Be-
trachtung, da sich je nach konkreten Umständen die Bedürfnisse des Vertrau-
ensschutzes der einzelnen Parteien gestalten. Beispielhaft sei hierbei nur die
Erkennbarkeit eines Irrtums für den Erklärungsempfänger genannt. Hierbei
ist letztlich eine Neubewertung im Hinblick auf die Auslegung nach subjekti-
ven Willen und objektiver Erklärung erforderlich, da das Vertrauen des Er-
klärungempfängers auf die Richtigkeit der Erklärung weniger schutzwürdig
erscheint, als im Falle des nicht erkennbaren Irrtums.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedeutung des subjektiven Willens
im Rahmen des Vertragsrechts, insbesondere der Vertragsauslegung, im deut-
schen und englischen Recht zu untersuchen und zu vergleichen. Die zentrale
Fragestellung lautet dabei: Inwieweit unterscheiden sich die verschiedenen
Rechtsordnungen in ihrem Umgang mit dem Konflikt zwischen Privatauto-
nomie und Rechtsschutz, und damit letztlich dem Konflikt zwischen Subjek-
tivität und Objektivität? Diese Frage gilt es aus verschiedenen Gesichtspunk-
ten zu beleuchten, indem die Grundsätze der Vertragsauslegung beschrieben,
bewertet und ihr Verhältnis zu anderen Bereichen des Vertragsrechts, den
Dissensregeln und dem Irrtumsrecht, untersucht werden. Weiterhin sollen die
verschiedenen „Korrekturmechanismen“, wie z.B. der falsa demonstratio
Grundsatz und das Rechtsmittel der rectification untersucht werden. Mit der

4 Vgl. hierzu auch Hellwege, in: Burrows/Johnston/Zimmermann, S. 455.
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Beantwortung der Frage, welche Rolle der subjektive Parteiwille in beiden
Rechtsordnungen spielt, soll zugleich untersucht und begründet werden, wo
das Cliché, das deutsche Recht verfolge einen im Vergleich stark subjektiv
geprägten Ansatz, herrührt.

Zunächst sollen die Grundsätze der Vertragsauslegung in beiden Rechts-
ordnungen beschrieben und miteinander verglichen werden. Dabei wurden
deutsches und englisches Recht vor dem Hintergrund ausgewählt, dass sie
heute auf den ersten Blick zwar ähnlich in der Handhabung der Vertragsaus-
legung scheinen, in ihrer Vergangenheit jedoch deutliche Unterschiede ge-
zeigt haben. Der Gegensatz zwischen Subjektivität und Objektivität steht
dabei im Zentrum der Betrachtung. Inwieweit sich beide Rechtsordnungen in
dieser Hinsicht heute noch unterscheiden und wie groß sich dieser Unter-
schied darstellt, soll dabei herausgearbeitet werden. Dies soll nicht auf einer
rein abstrakten Ebene geschehen, was weder sinnvoll noch ergebnisbringend
wäre. Vielmehr soll die Auslegung in ihrer praktischen Anwendung und an-
hand von Fallbeispielen dargestellt werden. Dazu sollen u.a. die Berücksich-
tigung außervertraglicher Begleitumstände, die Rolle des Wortlauts eines
Vertragstextes sowie normative Auslegungsmaßstäbe untersucht werden.

Die Vertragsauslegung erschöpft sich jedoch nicht in der generellen Frage,
wie ein Vertrag zu verstehen ist oder zu verstehen sein sollte. Vielmehr er-
öffnen sich neue Problemfelder, wie die Fälle, in denen sich das subjektive
Verständnis der beteiligten Parteien vom objektiven Vertragsinhalt unter-
scheidet. Wollten die Vertragsparteien subjektiv einen gemeinsamen Ver-
tragsinhalt, erklärten aber aus objektiver Sicht etwas Anderes, wendet das
deutsche Recht den aus dem römischen Recht entstammenden falsa demonst-
ratio non nocet Grundsatz an5. Demnach schadet eine irrtümliche oder ab-
sichtliche Falschbezeichnung nicht, wenn der Parteiwille übereinstimmt, bzw.
die Gegenseite die Falschbezeichnung bemerkt hat oder bemerken hätte müs-
sen6. Das englische Recht eröffnet in der equity-Rechtsprechung den Ver-
tragsparteien in den Fällen, in denen der Vertragstext nicht das von den ihnen
gemeinsam Gewollte reflektiert, das Rechtsmittel der rectification. Die rec-
tification ermöglicht die Wortlautkorrektur eines fehlerhaft niedergeschriebe-
nen Vertrags. Dies gilt wortwörtlich allerdings nur in den Fällen, in denen der
Wortlaut des geschriebenen Vertrags fehlerhaft den gemeinsamen Willen der
Parteien darstellt und unterscheidet sich somit bereits in diesem Punkt deut-
lich vom deutschen Recht7. Die Voraussetzungen dieser einzelnen Rechtsmit-
tel und Grundsätze sowie deren Auswirkungen auf einen bestehenden Vertrag
gilt es zu beschreiben und zu vergleichen. Dies geschieht vor dem Hinter-
grund, den unterschiedlichen Umgang der Rechtsordnungen mit dem Wider-

5 Foer, S. 1.
6 Palandt/Ellenberger, § 133 BGB, Rn. 8.
7 Burrows/McKendrick, 8.153.
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streit von Privatautonomie und Rechtsschutz zu bewerten. Dabei steht im
Rahmen dieser Arbeit die Untersuchung schriftlicher Verträge im Vorder-
grund, da hierbei der Unterschied zwischen beiden Rechtsordnungen auf-
grund ihrer kontext- und textorientierten Ausrichtung am deutlichsten zu
Tage tritt8.

Die Auslegung ist jedoch nicht nur hinsichtlich der Frage, wie ein Vertrag
zu verstehen ist, relevant. Vielmehr spielt sie bereits in einem vorhergehen-
den Schritt eine entscheidende Rolle, nämlich bei der Beurteilung, ob über-
haupt ein Vertrag zwischen zwei Parteien zustande gekommen ist oder ob ein
Einigungsmangel vorliegt. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn weder
die Erklärungen der Parteien, noch deren subjektiver Wille übereinstimmen9.
Zudem stellt sich die Frage, wie mit unvollständigen Verträgen umzugehen
ist. Das englische Recht geht im Vergleich zum deutschen Recht hier jedoch
einen völlig anderen Weg. Während das deutsche Recht den Umgang mit
Einigungsmängeln in den §§ 154, 155 BGB explizit geregelt hat und zudem
den Begriff des Dissenses kennt, verortet das englische Recht die Problema-
tik der Einigungsmängel überwiegend in den Bereich des Irrtumsrechts.

Auch in den Fällen, in denen eine Partei einem unbewussten Willensman-
gel bzw. Irrtum unterliegt, kommt die Auslegung zum Einsatz10. Es muss aus
Vertrauensschutzgründen z.B. bewertet werden, ob ein Irrtum für einen Er-
klärungsempfänger erkennbar war und ob die Erklärung dementsprechend
anders hätte verstanden werden müssen. So stellt sich daraus folgend die
Frage, wie deutsches und englisches Recht mit Irrtümern im Rahmen der
Willensbildung oder -äußerung umgehen und welche Rolle die Auslegung
von Willenserklärungen bzw. Verträgen dabei spielt. Beide Rechtsordnungen
gewähren unter bestimmten Voraussetzungen einer sich irrenden Partei ein
Anfechtungsrecht. Diese Voraussetzungen unterscheiden sich jedoch grund-
legend. Das deutsche Recht weist hier auf den ersten Blick einen scheinbar
deutlichen Widerspruch auf: Während die Auslegung normativ aus Sicht des
Erklärungsempfängers erfolgt und somit der subjektive Wille des Erklären-
den zunächst scheinbar keine Rolle mehr spielt11, wird dem Erklärenden im
Falle eines Irrtums ein Anfechtungsrecht nach den §§ 119 ff. BGB gewährt.
Obwohl also scheinbar die Rechtssicherheit zunächst in den Vordergrund
getreten ist, bleibt sie in den Fällen des Irrtums doch hinter dem subjektiven
Willen des Irrenden zunächst zurück. Der Irrende erhält somit die Möglich-
keit auf Basis eines Irrtums, der zu einer Abweichung zwischen subjektiv

8 Vgl. Czarnecki, S. 5.
9 Vgl. Soergel/Wolf, § 154 BGB, Rn. 2.
10 Soergel/Hefermehl, Vor § 116 BGB, Rn. 48.
11 Soergel/Wolf, § 157 BGB, Rn. 29; dies gilt freilich nur in den Fällen, in denen der

Erklärungsempfänger nicht erkannte oder nicht hätte erkennen müssen, was der Erklärende
tatsächlich wollte, denn dann gilt der Grundsatz der falsa demonstratio; Soergel/
Hefermehl, § 119 BGB, Rn. 6.
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Gewolltem und objektiv Erklärtem führt, einen Vertrag anzufechten12. Dies
gilt freilich nicht für jede Art von Irrtum, sind die Fälle der §§ 119 ff. BGB
doch klar benannt und durch die Rechtsprechung konkretisiert worden.
Nichtsdestotrotz scheint das deutsche Recht ein hohes Schutzniveau zu Guns-
ten des Irrenden zu schaffen. Das englische Recht hingegen geht, gemäß
seinem Grundprinzip eine hohe Rechtssicherheit zu gewährleisten, einen
wesentlich strengeren Weg. So muss ein Erklärender, der bei Abgabe seiner
Erklärung einem Irrtum unterliegt, den nach objektiver Auslegung ermittelten
Inhalt der Erklärung zunächst gegen sich gelten lassen13. Eine Anfechtung ist
nur dann in Ausnahmefällen möglich, wenn ein Festhalten an dem Ausle-
gungsergebnis auf eine an Unrecht grenzende Härte für den Erklärenden
darstellen würde14. Weiterhin wird in Fällen der misrepresentation, also einer
vorsätzlichen Täuschung, in aller Regel eine Anfechtung gewährt. Der unter-
schiedliche Umgang der Rechtsordnungen mit Fällen, in denen eine Partei
einem Irrtum unterliegt, die unterschiedlichen Irrtumsarten sowie das Ver-
hältnis zu den Vorschriften der Vertragsauslegung, insbesondere den Fällen
der falsa demonstratio und des erkannten Irrtums, sollen ebenfalls im zweiten
Kapitel miteinander verglichen werden. Dabei soll zunächst das Dissens- und
Irrtumsrecht im deutschen Recht erläutert werden, um im Anschluss daran die
Fallgruppen der unilateral und mutual sowie des common mistake im engli-
schen Recht zu beschreiben. Diese Struktur wurde gewählt, da das englische
Recht, wie erwähnt, nicht zwischen Dissens- und Irrtumsrecht unterscheidet
und auf diese Weise eine Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann.

Drittes und abschließendes Kapitel bildet eine Zusammenfassung, in der in
Kürze die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten des deutschen
und englischen Rechts hinsichtlich der Berücksichtigung des subjektiven
Parteiwillens im Rahmen der Auslegung sowie des Dissens- und Irrtums-
rechts erneut dargestellt werden. Betrachtet man die im Rahmen dieser Arbeit
vorgenommenen Untersuchungen ergibt sich die Gesamtthese, dass der
scheinbare Gegensatz zwischen Subjektivität und Objektivität im deutschen
und englischen Recht bzw. die unterschiedliche Berücksichtigung des subjek-
tiven Parteiwillens nicht aus einer unterschiedlichen Handhabung der Ausle-
gung oder des Dissenses herrührt, sondern vielmehr einen Ausfluss des gänz-
lich unterschiedlichen Irrtumsrechts darstellt. Diese These wird sich schluss-
endlich auch bestätigen.

12 Freilich unter Ersatz des entstandenen Vertrauensschadens, § 122 BGB.
13 Burrows/McKendrick, 8.145.
14 Burrows/McKendrick, 8.147; Malins v. Freeman (1836) 2 Keen 25.



1. Kapitel

Die Auslegung

Jede Art von menschlicher Äußerung oder Verhaltensweise bedarf einer Aus-
legung1. Die Auslegung als Sinnermittlung einer rechtsgeschäftlichen Erklä-
rung beschränkt sich nicht auf die Feststellung deren Inhalts2. Vielmehr muss
in einem vorgelagertem Schritt die Frage beantwortet werden, ob überhaupt
eine Willenserklärung vorliegt 3 . Erst wenn dies bejaht wurde, kann eine
Sinnermittlung erfolgen. Diese Sinnermittlung spielt vor allem in den Fällen
eine entscheidende Rolle, in denen sich das Verständnis von Erklärendem
und Erklärungsempfänger voneinander unterscheiden bzw. in denen eine
Erklärung oder ein Vertrag nicht eindeutig ist4. Doch schon die bloße Fest-
stellung, dass eine Erklärung oder ein Vertrag eindeutig ist und demnach
keiner weiterer Auslegung bedarf, ist letztlich das Ergebnis einer Auslegung5.
Die Hauptaufgabe besteht jedoch in der Sinnermittlung einer mehrdeutigen
Willenserklärung oder eines mehrdeutigen Vertrags. Dies gilt dann, wenn das
von den Parteien schriftlich, mündlich oder auf sonstige Weise Erklärte fest-
steht, aber gleichzeitig unklar ist, was diese damit meinen6. Die Art und Wei-
se der Sinnermittlung kann dabei denkbar unterschiedlich erfolgen. Deut-
sches und englisches Recht scheinen sich hierbei besonders zu unterscheiden,
geht Ersteres doch einen tendenziell subjektiveren Weg als das englische
Recht. Dieser Eindruck entsteht zumindest bei einem ersten, oberflächlichen
Blick auf die relevanten Auslegungsvorschriften im deutschen sowie auf die
entsprechende Rechtsprechung im englischen Recht. Zugleich lässt sich je-
doch hinterfragen, ob eine unterschiedliche theoretische Ausrichtung auch
zwangsweise entsprechend unterschiedliche praktische Ergebnisse mit sich
bringt. Diese Frage darf vor allem vor dem Hintergrund gestellt werden, dass

1 Schiemann, in: Staudinger/Eckpfeiler, C. Rn. 41.
2 Soergel/Wolf, § 157 BGB, Rn. 1; Larenz, S. 1; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II,

S. 97; Flume, AT II, S. 292; Staudinger/Singer, § 133 BGB, Rn. 2; MüKo/Busche,
§ 133 BGB, Rn. 6.

3 Oder ein im englischen Recht vergleichbares Äquivalent; Soergel/Hefermehl,
Vor § 116 BGB, Rn. 17; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II, S. 97; Schiemann, in:
Staudinger/Eckpfeiler, C. Rn. 41; Lüderitz, S. 25; Larenz, S. 82.

4 Soergel/Wolf, § 157 BGB, Rn. 1; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II, S. 97;
Wolf/Neuner, § 35, Rn. 1; Canaris/Grigoleit, in: Hartkamp/Hesselink/Hondius/Mak/du
Perron, S. 587.

5 Canaris/Grigoleit, in: Hartkamp/Hesselink/Hondius/Mak/du Perron, S. 587.
6 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II, S. 97.
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das im deutschen Recht vergleichsweise offen verfolgte Ziel der Ermittlung
des subjektiven Willens, in der Praxis kaum erreichbar erscheint. Daraus
ergibt sich die Arbeitshypothese dieses Kapitels, nach der beide Rechtsord-
nungen zwar grundlegend verschiedene Ansätze der Auslegung verfolgen, die
in der Rechtspraxis jedoch kaum unterschiedliche Ergebnisse mit sich brin-
gen und daher auch nicht wesentlich zu dem Vorurteil beitragen, das deutsche
Recht verfolge einen grundsätzlich subjektiveren Ansatz als das englische
Recht. Diese Hypothese wird sich nach Auswertung und Vergleich der
Rechtsprechung des deutschen und englischen Rechts auch bestätigen.

Bevor jedoch die Auslegung in beiden Rechtsordnungen untersucht und
miteinander verglichen wird, soll zunächst deren grundsätzliche Bedeutung
und ihre Aufgabe für das Vertragsrecht erläutert werden. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf dem grundlegenden Konflikt zwischen Privatautonomie und
Rechts- bzw. Vertrauensschutz der Vertragsparteien sowie der Frage nach der
Bedeutung des subjektiven Willens der Parteien. Anders formuliert: Wie
subjektiv ist die Auslegung in den verschiedenen Rechtsordnungen?

§ 1 Begriff und Bedeutung der Auslegung
§ 1 Begriff und Bedeutung der Auslegung
I. Erläuternde und ergänzende Auslegung

„Das kunstmäßige Verstehen von dauernd fixierten Lebensäußerungen“ nen-
nen wir Auslegung oder Interpretation 7 . Der Begriff der Auslegung ent-
stammt der Hermeneutik, der geisteswissenschaftlichen Disziplin die sich mit
der Interpretation von Texten befasst8. Auch wenn sich nicht nur Juristen mit
der Auslegung von Aussagen oder (Vertrags-)Texten befassen, spielt sie
gerade in diesem Bereich der besonderen Hermeneutik eine entscheidende
Rolle.

Savigny beschreibt das Ziel der Auslegung damit, „den in dem toten Buch-
staben niedergelegten lebendigen Gedanken vor unsrer Betrachtung wieder
entstehen zu lassen“9. Eine solche „Wiederbelebung“ ist vor allem deshalb
notwendig, da ein scheinbar eindeutiges geschriebenes oder gesprochenes
Wort mehrere Bedeutungen haben kann10. Diese Mehrdeutigkeit ist u.a. von
der konkreten Situation, bestimmten Sprachgewohnheiten des Erklärenden
oder zeitlichen Umständen abhängig11. Durch die Mehrzahl möglicher Bedeu-
tungen von Wörtern oder Ausdrücken entstehen Unklarheiten, die vor allem
im Rahmen von Rechtsbeziehungen Probleme aufwerfen können. Dies gilt

7 Dilthey, S. 309.
8 Vgl. Coing, Auslegungsmethoden, S. 13.
9 Savigny, System III, S. 244. Siehe auch Flume, AT II, S. 293.
10 Wolf/Neuner, § 35, Rn. 1; vgl. Flume, AT II, S. 292.
11 Wolf/Neuner, § 35, Rn. 1; Staudinger/Singer, § 133 BGB, Rn. 2.



8 1. Kapitel: Die Auslegung

vor allem für den Fall, dass die von der Erklärung betroffenen Beteiligten
diese anders verstanden haben, als der Erklärende12.

Die Ermittlung des Sinns einer Erklärung oder eines Vertrags ist die Ziel-
setzung der Auslegung13. Dies ist jedoch nicht erst Aufgabe eines Richters im
Streitfall. Vielmehr müssen bereits die Vertragsparteien eine Erklärung oder
einen geschlossenen Vertrag selbst auslegen. Nur so kann eine Partei z.B.
entscheiden, welchen Inhalt ein erhaltener Antrag hat, ob sie diesen anneh-
men will und welchen Inhalt letztlich der geschlossene Vertrag hat.

Die Auslegung beschränkt sich jedoch nicht auf die reine Sinnermittlung
bzw. auf die Frage, welchen Inhalt ein Vertrag hat. Vielmehr wird die Ausle-
gung auch dann nötig, wenn sich Probleme im Rahmen und Ablauf eines
Vertragsverhältnisses ergeben, die von den Parteien im Vertrag selbst nicht
geregelt oder bedacht wurden14. Die Entstehung von Lücken kann dabei meh-
rere Ursachen haben. Zum einen mögen die Partien bestimmte Fälle, die im
Rahmen des Vertragsverhältnisses auftreten können, für schlichtweg unwahr-
scheinlich und damit nicht für regelungsbedürftig halten. Zum anderen ent-
stehen durch Vertragsverhandlungen Transaktionskosten, die eine Regelung
jeglicher möglicher Fälle unwirtschaftlich machen15.

Es erfolgt sodann die sog. ergänzende Auslegung, durch die eine beste-
hende Vertragslücke geschlossen werden soll16. Im Rahmen dieser Arbeit
bezieht sich der Begriff „Auslegung“ – unabhängig von der Rechtsordnung –
stets auf die auf Sinnermittlung gerichtete Auslegung, wohingegen der Be-
griff der „ergänzenden Auslegung“ stets im Rahmen einer Lückenfüllung
eines Vertrags verwendet wird17.

II. Die Bedeutung der Auslegung für das Vertragsrecht

Soll der Sinn einer unklaren oder strittigen mündlichen oder schriftlichen
Erklärung oder eines Vertrags ermittelt werden, zeigt sich schnell ein funda-
mentales Problem. Es stellt sich die Frage, was mehr Berücksichtigung finden
soll: Der subjektive Wille der individuellen Vertragsparteien oder deren Er-
klärungen, also die subjektiven oder objektiven Merkmale einer Erklärung

12 Flume, AT II, S. 304.
13 Soergel/Hefermehl, § 133 BGB, Rn. 1; Staudinger/Singer, § 133 BGB, Rn. 2;

Wolf/Neuner, § 35, Rn. 1; Flume, AT II, S. 291.
14 Kötz, in: FS Zeuner, S. 220.
15 Kötz, in: FS Zeuner, S. 220; Schäfer/Ott, S. 72 ff.
16 Die ergänzende Auslegung soll aufgrund des besonderen Blickwinkels dieser Arbeit

jedoch nicht explizit behandelt werden.
17 Der Einfachheit halber wird auf eine Bezeichnung wie „einfache Auslegung“ oder

„erläuternde Auslegung“ im Bezug auf die sinnermittelnde Auslegung, wie sie aus der
deutschen Kommentarliteratur bekannt sind, verzichtet; so z.B. MüKo/Busche, § 157 BGB,
Rn. 3; Bamberger/Roth/Wendtland, § 157 BGB, Rn. 7.
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bzw. eines Vertrags18. Begründen lassen sich beide Sichtweisen zunächst
relativ simpel. Die besondere Berücksichtigung des Willens ergibt sich durch
die Berücksichtigung der Privatautonomie und der Selbstbestimmung der
Parteien, die ihren Willen durch eine Erklärung bzw. einen Vertrag verwirkli-
chen19. Dementsprechend sollte, um die Selbstbestimmung maximal zu ge-
währleisten, bei der Auslegung der subjektive Wille der Vertragsparteien
allein maßgeblich bzw. Ziel der Auslegung sein, „festzustellen, welcher Ge-
danke gedacht worden ist“20. Savigny begründet diese Auffassung damit, dass
„der Wille an sich als das einzig Wichtige und Wirksame gedacht werden
[muss], und nur, weil er ein inneres und unsichtbares Ereignis ist, bedürfen
wir eines Zeichens, woran er erkannt werden könne“21.

Allerdings kann die Absicht, den Willen nur einer Partei zu erforschen und
daran den Inhalt eines Rechtsgeschäfts bzw. Vertrags festzumachen, nicht das
letzte und alleinige Ziel der Auslegung darstellen. Schließlich ist im Rahmen
eines Vertragsverhältnisses zwangsweise immer mehr als eine Partei betei-
ligt, weshalb in der Schlussfolge auch mehrere Willenserklärungen ausgelegt
werden müssen. Zugleich können auch Dritte vom erklärten Vertragsinhalt
betroffen sein, so z.B. im Falle einer Schuldübernahme i.S.d. §§ 414 ff. BGB.
Dies offenbart das Kernproblem der Auslegung. Es besteht im Hinblick auf
die Auslegung von Willenserklärungen, aber – und gerade – auch von Ver-
trägen, zwangsweise ein Konflikt zwischen individueller Gestaltungsfreiheit
und dem Vertrauensschutz der anderen Partei und des Rechtsverkehrs22. Ein
Richter, der im Streitfall eine Vertragsklausel oder einen gesamten Vertrag
auslegen muss, befindet sich somit „in dem Spannungsfeld zwischen indivi-
dueller Gestaltungsfreiheit und den Maximen sozialer Ordnung“23. Durch die
Festlegung eines Auslegungsergebnisses und somit des Sinns einer Erklä-
rung, scheint ein Richter die privatautonome Freiheit mindestens eines Erklä-
renden zu Gunsten des Anderen bzw. des Rechtsverkehrs zu einem gewissen
Grad zu untergraben oder aufzuheben24.

18 Vgl. Kötz, in: FS Zeuner, S. 221; Larenz, S. 1; Biehl, JuS 2010, 195, 196; Sosnitza,
JA 2000, 708, 714.

19 Kötz, in: FS Zeuner, S. 220; Flume, in: Caemmerer/Friesenhahn/Lange, S. 136.
20 Savigny, System III, S. 244; Flume, S. 291; Kötz, in: FS Zeuner, S. 220.
21 Savigny, System III, S. 258; vgl. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II, S. 97.
22 Jurisch, S. 1; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung II, S. 97; Staudinger/Singer,

§ 133 BGB, Rn. 1; MüKo/Busche, § 133 BGB, Rn. 13; vgl. HKK/Vogenauer, §§ 133,
157 BGB, Rn. 1; vgl. Flume, AT II, S. 292; vgl. Canaris, S. 423.

23 Jurisch, S. 1; vgl. Grabau, S. 109.
24 Jurisch, S. 1.
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§ 2 Die Auslegung im deutschen Recht
§ 2 Die Auslegung im deutschen Recht
Die Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen im deutschen Recht
bot schon seit den ersten Entwürfen des BGB Anlass für Streit zwischen
Vertretern subjektiver und objektiver Ausrichtung. Auf der einen Seite stan-
den die Verfechter der Willenstheorie, die die Ermittlung des subjektiven
Willens einer Partei als grundlegendes Auslegungsziel erachteten. Demge-
genüber stand die Erklärungstheorie, nach der lediglich der objektive Sinn
einer abgegebenen Erklärung als für die Auslegung relevant galt. Dieser Wi-
derspruch scheint sich auch heute noch in den §§ 133 und 157 BGB zu fin-
den25. Während § 133 BGB verlangt, dass bei der Auslegung einer Willens-
erklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen
Sinne des Ausdrucks zu haften ist26, spricht § 157 BGB davon, dass Verträge
so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssit-
te es erfordern27.

I. Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre im deutschen Recht

Bevor jedoch die Auslegungsvorschriften und die Auslegungspraxis im deut-
schen Recht selbst untersucht werden können, müssen zunächst die Grundla-
gen der Rechtsgeschäftslehre kurz erläutert werden. Denn nur so wird das
„Grundgerüst“, in das sich die Auslegung einfügt, klar. Zudem sollen hierbei
bereits eventuelle Anzeichen für die Bedeutung des subjektiven Willlens
gesucht und verdeutlicht werden. Das deutsche Recht, welches den wohl
höheren Abstraktionsgrad beider zu betrachtenden Rechtsordnungen auf-
weist, baut im Hinblick auf das Privatrecht sein „dogmatische[s] Gerüst“28 im
Wesentlichen auf dem Begriff des Rechtsgeschäfts und dem der Willenser-
klärung auf.

1. Der Begriff des Rechtsgeschäfts

Das Rechtsgeschäft ist nach den Motiven des BGB eine „Privatwillenserklä-
rung, gerichtet auf die Hervorbringung eines rechtlichen Erfolgs, welcher
nach der Rechtsordnung deswegen eintritt, weil er gewollt ist“29. Es stellt in

25 HKK/Vogenauer, §§ 133, 157 BGB, Rn. 34.
26 „Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und

nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften“, § 133 BGB.
27 „Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs-

sitte es erfordern“, § 157 BGB.
28 Soergel/Hefermehl, Vor § 116 BGB, Rn. 1.
29 Motive I, S. 126; siehe zur Abgrenzung zu geschäftsähnlichen Handlungen, Realak-

ten, Gefälligkeitshandlungen und Einwilligungen statt aller Wolf/Neuner, § 28, Rn. 8 ff.;
laut Schapp stellt die zitierte Definition die Grundlage der Willenstheorie dar, Schapp,
S. 8; siehe grundsätzlich zur Problematik der Ingeltungsetzung der Verpflichtungswillen
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